
SUMMARY

Statements by public officials are frequently a topic of political and jurisprudential de-
bate. However, statements by municipal administrators are rarely the focus of similar de-
bate. The author therefore takes the opportunity to research such statements. In particular 
she examines statements made via social media where the specific requirements for official 
statements become especially apparent. In addition to the necessity and modalities of the 
differentiation between public and private statements, the author analyses the reasons why 
the German constitution stipulates communication between mayors or district administra-
tors and the public. The main focus lies on examining the prerequisites and limits of lawful 
statements by municipal administrators. Particular attention is paid to statements related to 
more than one municipal function.

RÉSUMÉ

Les déclarations des fonctionnaires font régulièrement l’objet de débats politiques et juri-
diques. Cependant, les déclarations des administrateurs municipaux font rarement l’objet 
d’un débat similaire. L’auteur saisit donc l’occasion de faire des recherches sur ces déclara-
tions. Elle examine en particulier les déclarations faites via les médias sociaux, où les exi-
gences spécifiques des déclarations officielles deviennent particulièrement évidentes. Outre 
la nécessité et les modalités de la différenciation entre les déclarations publiques et privées, 
l’auteur analyse les raisons pour lesquelles la constitution allemande stipule la communica-
tion entre les maires ou les administrateurs de district et le public. L’accent est mis sur l’exa-
men des conditions et des limites des déclarations officielles légitimes des principaux res-
ponsables administratifs communaux. Une attention particulière est accordée aux déclara-
tions liées à plus d’une fonction municipale. 
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Kapitel 1

Kommunikation kommunaler Hauptverwaltungsbeamter  
im digitalen Zeitalter

Kommunale Hauptverwaltungsbeamte1 stehen als Repräsentanten ihrer Ge-
meinden beziehungsweise Landkreise unter besonderer Beobachtung der Bürger. 
Die Kommunikation zwischen (Ober-)Bürgermeistern, Landräten und den Bürgern 
fand lange Zeit meist von Angesicht zu Angesicht statt – etwa bei offiziellen Ter-
minen, auf Festen in der Gemeinde oder auf Privatveranstaltungen. Auch Medien 
wie das gemeindliche Amtsblatt oder Zeitungen waren wichtige Elemente der 
Kommunikation zwischen Amtsträgern und Bürgern. 

Bedingt durch den technologischen Fortschritt haben sich die Kanäle gewandelt, 
über die staatliche Stellen mit den Bürgern interagieren. Ausgehend von Presseerklä-
rungen und Interviews über die Anfang des Jahrtausends aufkommenden Internetsei-
ten sind es nunmehr die sozialen Medien, die vermehrt der Kommunikation mit der 
Bevölkerung dienen. Unter dem Begriff der sozialen Medien wird dabei „eine Viel-
falt digitaler Medien und Technologien [verstanden], die es Nutzern ermöglichen,  
sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft 
zu gestalten“2. Staatliche Stellen verwenden zumeist den Microbloggingdienst X 
(ehemals Twitter) oder soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram.3 

	 1	Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Ver-
wendung weiblicher und männlicher Formen verzichtet; sämtliche Bezeichnungen gelten für 
alle Geschlechter gleichermaßen.
	 2	Vgl. Scheffler, Soziale Medien, in: König / Stahl / Wiegand (Hrsg.), Soziale Medien, 2014, 
13, ebd., der sich auf die im Rahmen des NEON-Plenums des Berufsverbands Deutscher Markt- 
und Sozialforscher e. V. am 18. 02. 2013 entwickelte Definition bezieht. Ähnlich Taddicken /  
Schmidt, Entwicklung und Verbreitung sozialer Medien, in: Schmidt / Taddicken (Hrsg.), Hand-
buch Soziale Medien 2. Aufl., 2022, 3, 8: „Sammelbegriff für Angebote auf Grundlage digital 
vernetzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich zu 
machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu knüpfen und / oder zu pflegen.“
	 3	So waren 2013 bereits 95,1 % der Bundestagsabgeordnete in den sozialen Medien vertre-
ten. Durchschnittlich 91 % der Bundestagsabgeordneten von CDU / CSU, SPD, Grüne und Linke 
nutzten Facebook; auf Twitter (jetzt: X) kommunizierten durchschnittlich 50,9 % (Hamburger 
Wahlbeobachter, Stand Oktober 2013, http://www.hamburger-wahlbeobachter.de/2013/10/18-
deutscher-bundestag-95-prozent-der.html, zuletzt abgerufen am 21. 09. 2023). Bis 2017 stieg 
der Anteil der Facebooknutzer unter den Bundestagsabgeordneten von CDU / CSU, SPD, Grüne 
und Linke auf durchschnittlich 93,6 % (insgesamt 92 %), bei Twitter (X) sogar auf 70,3 % (ins-
gesamt 61) (https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Social-Media-ist-fuer-Politiker-
unverzichtbar.html sowie https://de.statista.com/statistik/daten/studie/745934/umfrage/anteil-
der-faceboo-nutzer-unter-bundestagsmitgliedern-nach-parteien/, jeweils zuletzt abgerufen am 
21. 09. 2023). Bis heute dürfte diese Zahl erneut gestiegen sein.

1

http://www.hamburger-wahlbeobachter.de/2013/10/18-deutscher-bundestag-95-prozent-der.html,
http://www.hamburger-wahlbeobachter.de/2013/10/18-deutscher-bundestag-95-prozent-der.html,
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Social-Media-ist-fuer-Politiker-unverzichtbar.html
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Social-Media-ist-fuer-Politiker-unverzichtbar.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/745934/umfrage/anteil-der-faceboo-nutzer-unter-bundestagsmitgliedern-nach-parteien/,
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/745934/umfrage/anteil-der-faceboo-nutzer-unter-bundestagsmitgliedern-nach-parteien/,
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Durch die Nutzung sozialer Medien hat die Kommunikation staatlicher Stellen 
mit den Bürgern erheblich zugenommen und sich zugleich verändert. Amtsträger 
veröffentlichen in den sozialen Medien Ansichten, Kommentare oder Aufforderun-
gen, die in mehr oder weniger direktem Bezug zu ihrer Amtstätigkeit stehen. Durch 
die sozialen Medien wurde die Möglichkeit öffentlichkeitswirksamer Äußerungen 
staatlicher Repräsentanten einfacher und niedrigschwelliger. Amtsträger veröffent-
lichen Äußerungen spontaner; die Inhalte sind erheblich persönlicher und spiegeln 
häufig eine Momentaufnahme der Gedanken des Amtsträgers wider. Es geht in 
Beiträgen in den sozialen Medien, auch Posts genannt, mitunter nicht um gezielte 
Information, vielmehr werden auch politische Ansichten oder sogar nur Lebens-
gefühle geteilt. Durch eine derartige Nutzung sozialer Medien sollen potenzielle 
Wähler erreicht, politische Botschaften verbreitet und die Interaktionsmöglichkei-
ten mit den Bürgern erheblich ausgeweitet werden.4 

Soziale Medien bieten zudem die Möglichkeit effektiver Kommunikation staat-
licher Amtsträger mit den Bürgern. Sie sind ihrer Struktur nach auf Partizipation 
und Interaktivität angelegt und ermöglichen damit einem Wandel von monologi-
scher zu dialogischer Kommunikation.5 Im Gegensatz dazu weist der Großteil der 
anderen Kommunikationskanäle den Bürgern primär eine Empfängerstellung zu. 
Ein unmittelbarer Dialog der Bürger mit Amtsträgern ist nur punktuell möglich und 
erfordert einen weitaus größeren Einsatz als in den sozialen Medien. Auch besteht 
zwischen den Dialogbeiträgen eine längere Zeitspanne; ein wirklicher Austausch 
von Ansichten erfolgt daher nur in seltenen Fällen6 und beschränkt sich stattdessen 
in der Regel auf gegenseitige Stellungnahmen. Anders in den sozialen Medien: Dort 
sind die Bürger gleichermaßen Absender und Empfänger von Kommunikation, die 
Reaktionszeiten sind für gewöhnlich kurz und es kann so eine Diskussion sowohl 
zwischen mehreren Bürgern als auch zwischen Bürgern und Amtsträgern entstehen. 

Kommunikation über soziale Medien erfolgt damit häufiger, schneller und un-
mittelbarer als andere Formen des Austauschs. Grund dafür ist die einfache Hand-
habung sowie die jederzeitige Verfügbarkeit der sozialen Medien, auf die über na-
hezu jedes Endgerät zugegriffen werden kann. Zudem werden Beiträge sogleich 
veröffentlicht, Amtsträger müssen sich daher nicht erst überlegen, welche Themen 
auch nach einer erst einige Tage später erfolgenden Publikation noch aktuell sind. 
Die Posts sind zudem häufig deutlich kürzer und beschränken sich auf ein State-
ment oder einen Kommentar, oft verbunden mit einem Bild oder einer Verlinkung 
zu anderen Beiträgen, Artikeln oder Internetseiten. Informationen werden damit 
besonders komprimiert dargestellt und können schnell erfasst werden. Diese Cha-

	 4	Fieseler, ISPRAT-Abschlussbericht, Politiker im Netz – Treiber und Hürden der Social 
Media-Nutzung unter Bundes- und Landtagsabgeordneten, 2013, S. 1.
	 5	Friehe, Facebook, Twitter und Regierung, in: Uhle (Hrsg.), Information und Einfluss-
nahme, 2018, 81, 95.
	 6	In der Regel, wenn sich die Betreffenden von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, 
etwa bei Bürgerfragestunden oder Diskussionen, an denen sich auch Bürger unmittelbar be-
teiligen können.
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rakteristika der Kommunikation in sozialen Medien versprechen jedenfalls auf den 
ersten Blick eine größere Transparenz staatlichen Handelns. Im Hinblick auf die 
Ziele staatlicher Kommunikation ist der Einsatz sozialer Medien daher besonders 
effektiv.

Demgegenüber geht die Nutzung sozialer Medien häufig mit einer Fehlein-
schätzung ihrer Bedeutung für die staatliche Kommunikation einher. Es kann etwa 
nicht davon ausgegangen werden, alle Bevölkerungsgruppen oder Altersschichten 
gleichermaßen über die sozialen Medien zu erreichen.7 Kommunikation über die 
sozialen Medien setzt eine Anmeldung bei dem jeweiligen Netzwerk voraus. Darü-
ber hinaus muss auch der jeweilige Kanal der Amtsträger abonniert werden, damit 
deren Beiträge auf der personalisierten Startseite zuverlässig angezeigt werden. 
Zudem – und aus rechtlicher Perspektive viel wesentlicher – können sich auch Äu-
ßerungen im Internet nachteilig für einzelne Bürger auswirken, insbesondere ihre 
Rechte beeinträchtigen. Folgen und vor allem rechtliche Konsequenzen von Veröf-
fentlichungen wie „AfD? AUSLADEN!“8 oder „Gemeinderat und Stadtverwaltung 
werden sich aktiv gegen eine am 1. Mai geplante Demonstration (…) einsetzen“9, 
scheinen den Äußernden vielfach nicht bewusst zu sein. Der allzu unbesorgte Um-
gang mit Veröffentlichungen im Internet und gerade in den sozialen Medien mag 
auch darauf zurückzuführen sein, dass die Voraussetzungen und Grenzen für der-
artige staatliche Äußerungen bislang in nicht allzu vielen, sich teilweise widerspre-
chenden Fällen Gegenstand der Rechtsprechung waren. 

Essenziell für die rechtliche Beurteilung der Äußerungen kommunaler Haupt-
verwaltungsbeamter ist die Unterscheidung zwischen amtlichem und privatem 
Handeln.10 Zu letzterem gehören auch Äußerungen in politischer Funktion. Hierfür 
hat die Rechtsprechung Indizien entwickelt,11 die jedoch originär auf die Kommu-
nikation von Amtsträgern des Bundes oder der Länder in der analogen Welt bezo-
gen sind und nun größtenteils unreflektiert auf Äußerungen im Internet übertragen 
werden. Aus diesem Grund soll im Folgenden die Anwendbarkeit dieser Indizien 
auf Äußerungen in den sozialen Medien überprüft werden. An der Differenzie-
rung zwischen amtlichem und privatem Handeln setzen sodann die Anforderun-
gen an die Rechtmäßigkeit des jeweiligen Handelns an. Dabei unterscheiden sich 
die Maßstäbe erheblich. Während für ausschließlich private oder politische Äuße-

	 7	So nutzen etwa 80 % der Deutschen im Alter von 14–29 Jahren mindestens einmal pro 
Woche Onlinecommunitys wie Facebook, während es in der Altersgruppe von 30–49 Jahren 
immerhin noch 42 % sind. Vgl. Beisch / Schäfer, Media Perspektiven 2020, 462, 467.
	 8	HessVGH, Beschluss v. 11. 07. 2017, 8 B 1144/17, HSGZ 2017, 289.
	 9	VG Stuttgart, Beschluss v. 13. 04. 2011, 7 K 602/11, NVwZ-RR 2011, 615 Rn. 5.
	 10	Dazu s. u. Kapitel 2, C. Die Unterscheidung zwischen amtlichen und privaten Äußerungen, 
31 ff.
	 11	Insbesondere in den Entscheidungen BVerfG, Urteil v.  16. 12. 2014, 2 BvE 2/14, 
BVerfGE 138, 102, 118 (Rn. 56–61); BVerfG, Urteil v. 27. 02. 2018, 2 BvE 1/16, BVerfGE 148, 
11, 34 (Rn. 66); BVerfG, Urteil v. 09. 06. 2020, 2 BvE 1/19, BVerfGE 154, 320, 340 ff. (Rn. 58–62)  
sowie soweit ersichtlich erstmals bei VerfGH RP, Beschluss v.  21. 05. 2014, VGH A 39/14, 
NVwZ-RR 2014, 665, 667.


